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Auswirkungen von COVID-19 auf Samenbanken  
und die Behandlung mit Spendersamen in Deutschland

A. Hammel

	� Einleitung

Das von der chinesischen Stadt Wuhan 
ausgehende Coronavirus SARS-CoV-2 
verbreitete sich seit Dezember 2019 
innerhalb kürzester Zeit weltweit und 
wurde Mitte März 2020 von der WHO 
zur Pandemie erklärt. In Deutschland 
wurde die erste Infektion am 24.01.2020 
in Bayern nachgewiesen, Ende Febru-
ar setzte die Bundesregierung erstmals 
einen Krisenstab ein, am 08.03.2020 
starb der erste Deutsche im Ausland an 
COVID-19, Mitte März beschlossen 
Bund und Länder in Deutschland einen 
Lockdown mit zahlreiche Maßnahmen 
wie Kontaktbeschränkungen, Schließun-
gen von Betrieben und Gewerben sowie 
Ausgangsbeschränkungen. Seit Anfang 
Mai wurden viele der Beschränkungen 
schrittweise wieder aufgehoben.

In den Krankenhäusern wurden ab dem 
16.03.2020 über Wochen weitgehend nur 
noch medizinische Notfälle behandelt, 
ganze Abteilungen wurden in Quarantä-
ne- oder Intensivstationen zur Beatmung 
schwerstkranker COVID-19-Patienten 
umgewandelt, elektive Eingriffe, aber 

auch die Behandlung von onkologischen 
Erkrankungen fanden über Wochen nicht 
mehr oder nur stark eingeschränkt statt.

In weiten Kreisen der deutschen Ärzte-
schaft trat in Folge des Lockdown eine 
große Verunsicherung ein. So waren im 
medizinischen Bereich Arztbesuche und 
Therapien auf das Notwendigste be-
schränkt, ohne dass klare Definitionen 
hierfür vorlagen. Dies hatte zur Folge, 
dass viele Facharztpraxen, aber auch 
Therapieeinrichtungen ihren Betrieb 
drastisch reduzierten oder komplett ein-
stellten, um die mögliche Ausbreitung 
des Virus zu verhindern und um sich und 
Mitarbeiter sowie Patienten vor einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 zu schützen.

Die reproduktionsmedizinischen Zentren 
in Deutschland waren nicht von einer 
Pflicht zur Schließung betroffen, da sie 
als primär gynäkologische Einrichtungen 
grundsätzlich die Gesundheitsvorsorge 
und Notfallbehandlung sicherstellten. 
Allerdings mussten sie sich der Frage 
stellen, ob die Durchführung reproduk-
tionsmedizinischer Diagnostiken und 
Therapien in Zeiten eines hohen Infek-

tionsrisikos mit dem SARS-CoV-2 me-
dizinisch notwendig, bzw. verantwortbar 
und nicht aufschiebbar war.

In den Anfangswochen der Pandemie 
drohte die Schließung ganzer Einrichtun-
gen durch die Gesundheitsämter, sobald 
nur ein Mitglied des Mitarbeiterteams 
positiv auf COVID getestet wurde, so 
dass in einem solchen Fall z. B. bereits 
begonnene, aufwendige und kosteninten-
sive IVF- oder ICSI-Stimulationszyklen 
von Patientinnen hätten abgebrochen 
werden müssen. Zudem war aufgrund 
noch fehlender wissenschaftlicher Daten 
bis dato nicht zweifelsfrei geklärt, ob 
eine COVID-19-Infektion bei Kinder-
wunschpatientinnen zu Beginn oder 
während der Schwangerschaft zu einem 
schwereren Krankheitsverlauf der Mut-
ter, zu Schäden beim Ungeborenen oder 
einer erhöhten Frühgeburtlichkeit führen 
könne, auch wenn sich aus den bisher ge-
machten Beobachtungen keine Hinweise 
darauf ergaben.

Am 14.03.2020 veröffentlichte die 
ESHRE (European Society of Human 
Reproduction and Embryology), am 
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Das Coronavirus SARS-CoV-2 und die in Deutschland Mitte März von Bundesregierung und Ländern angeordneten Maßnahmen mit Lock-
down hatten teilweise massive Auswirkungen auf das Therapie- und Leistungsangebot in reproduktionsmedizinischen Einrichtungen mit 
Verwendung von Spendersamen ebenso wie auf die Nachfrage von Patienten nach Insemination mit Spendersamen (AID) oder IVF/ICSI. 
Auch die Samenbanken waren betroffen, da sie einen phasenweisen Rückgang der Spendebereitschaft bei den Samenspendern zu ver-
zeichnen hatten. Kinderwunschpraxen und Samenbanken mussten im Spannungsfeld zwischen Empfehlungen der Fachgesellschaften, 
Infektionsschutz von Mitarbeitern und Patienten oder Samenspendern, wirtschaftlichen Überlegungen und ärztlicher Verpflichtung zur Pa-
tientenversorgung Entscheidungen zu Einschränkungen oder Aufrechterhaltung ihres Leistungs- und Therapieangebotes treffen. Anhand 
einer Umfrage unter den Mitgliedern des Arbeitskreises Donogene Insemination e.V mit standardisierten Fragebögen wurde die Situation zu 
Beginn der COVID-19-Pandemie ab Mitte März 2020 bis zum 30. Juni untersucht.

Schlüsselwörter: COVID-19, Samenspende, Insemination mit Spendersamen, Arbeitskreis Donogene Insemination, Samenbanken

Impact of COVID 19 on sperm banks and insemination with donor sperm in Germany. The SARS-CoV-2 coronavirus and the lockdown 
ordered by the federal government and states in Germany in mid-March had massive effects in some cases on the range of therapies and 
services in reproductive medicine facilities that use donor sperm, as well as on patient demand for insemination with donor sperm (AID) or 
IVF/ICSI. The sperm banks were also affected, as they experienced a phase-wise decline in the willingness of sperm donors to donate. Fertil-
ity clinics and sperm banks had to make decisions to restrict or maintain their range of services and therapies in the field of tension between 
recommendations from specialist societies, protection from infection for employees and patients or sperm donors, economic considerations 
and the medical obligation to care for patients. The situation at the beginning of the COVID-19 pandemic from mid-March 2020 to June 30th 
was examined on the basis of a survey among the members of the Donogene Insemination e.V. working group with standardized question-
naires. J Reproduktionsmed Endokrionol 2021; 18 (1): 19–24.
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17.03.2020 die ASRM (American So
ciety of Reproductive Medicine) Emp-
fehlungen [1, 2], während der Pandemie 
begonnene Stimulationsbehandlungen 
bei Kinderwunschpatientinnen zu Ende 
zu führen, jedoch keine neuen Behand-
lungen zu beginnen oder Embryotrans-
fers mehr vorzunehmen und alle gewon-
nenen Embryonen zu kryokonservieren. 
Lediglich Behandlungen bei onkologi-
schen Patientinnen zum Fertilitätserhalt 
sollten noch durchgeführt werden.

Die deutsche Gesellschaft für Reproduk-
tionsmedizin schloss sich den Empfeh-
lungen am 16.03.2020 an. Somit waren 
von diesem Zeitpunkt an alle Einrich-
tungen in Deutschland, die ab diesem 
Zeitpunkt weiterhin reproduktionsmedi-
zinische Maßnahmen – auch nach ent-
sprechender Aufklärung ihrer Patienten 
– uneingeschränkt anboten, dem mög-
lichen Risiko ausgesetzt, juristisch für 
eventuell auftretende Folgeschäden von 
COVID-19 bei Müttern und Kindern 
u. U. haftbar gemacht werden zu können.

Etwas mehr als die Hälfte aller reproduk-
tionsmedizinischen Zentren in Deutsch-
land führten daher im März/April 2020 
keine Behandlungen, sondern lediglich 
Diagnostiken und Beratungsgespräche 
durch. Knapp 40 % der Zentren boten 
das gesamte Spektrum reproduktionsme-
dizinischer Maßnahmen an [3].

Eine Sonderstellung innerhalb der Re-
produktionsmedizin nimmt die medi-
zinische Behandlung des unerfüllten 
Kinderwunsches mit Spendersamen 
sowie die für diese Behandlungsform 
notwendige Herstellung und Kryokon-
servierung von Spendersamenproben 
ein, die in Deutschland von Samenban-
ken vorgenommen wird. Samenbanken 
sind behördlich zugelassenen Gewebe-
einrichtungen, die nach §§ 20 b und c 
AMG (Arzneimittelgesetz) Spender-
samenproben gewinnen, verarbeiten, 
lagern und in Verkehr bringen dürfen. 
Samenbanken werden in Deutschland in 
der Regel entweder in enger Kooperation 
mit reproduktionsmedizinischen Zentren 
von Reproduktionsmedizinern oder von 
spezialisierten Gynäkologen oder An
drologen geleitet.

In dem 1995 in Jena gegründeten Arbeits-
kreis Donogene Insemination e.V. haben 
sich Reproduktionsmediziner, Psycho-
logen, Andrologen, Reproduktionsbio-

logen und Vertreter von Samenbanken 
zusammengeschlossen, um die medizi-
nischen, juristischen, ethischen und psy-
chosozialen Aspekte der Spendersamen-
behandlung in Deutschland weiter zu 
entwickeln. In dem Arbeitskreis, dem 
aktuell 48 Mitglieder angehören, sind 11 
deutsche Samenbanken vertreten [4].

Während der Pandemie mussten die re-
produktionsmedizinisch tätigen Mitglie-
der des Arbeitskreises ebenso wie die 
Mitglieder, die Samenbanken betreiben, 
entscheiden, ob sie ihre Aktivitäten ent-
sprechend der Empfehlungen der Fach-
gesellschaften auf dem Gebiet der Spen-
dersamenbehandlung einschränken oder 
weiterhin anbieten sollten. Die Samen-
banken standen vor der Frage, ob Sper-
maproben während der Pandemie von 
Spendern gefahrlos eingefroren werden 
können, ohne Risiko für eine spätere In-
fektion bei der Empfängerin für den Fall, 
dass bei dem zum Zeitpunkt der Samen-
abgabe infizierten, aber symptomfreien 
Spender aktive SARS-CoV-2- Viren in 
der Samenprobe nachgewiesen werden.

	� Mitgliederbefragung zu 
COVID-19

Um die Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie auf die Spendersamen-
behandlung und des Samenbankings in 
Deutschland zu untersuchen, wurden 
alle reproduktionsmedizinisch tätigen 
Mitglieder und Vertreter von Samenban-
ken jeweils mittels eines Fragebogens zu 
diesen Aspekten befragt. Dabei sollten 
die Mitglieder Angaben zum Zeitraum 
der ersten Welle von Mitte März bis 

Ende Juni machen. Von den 26 befrag-
ten reproduktionsmedizinischen Zentren 
sendeten 13 Zentren (50 %) die Fragebö-
gen zurück, von den 8 befragten Samen-
banken nahmen 7 (87 %) an der Umfrage 
teil. Von den 13 teilnehmenden Zentren 
waren 15 % universitäre Kinderwunsch-
zentren und 85 % reproduktionsmedizi-
nische Praxen.

Eingeschränkte Spendersamen-
behandlungen in den Zentren
Die Mitgliedszentren, die ihren Betrieb 
nicht eingestellt hatten, hatten Erstge-
spräche und Therapien mit Spendersamen 
teilweise deutlich reduziert angeboten. 
Abbildung 1 zeigt die Einschränkungen 
der angebotenen Leistungen. Während 
Erstgespräche bei Kinderwunschpaaren, 
die sich für eine Spendersamenbehand-
lung interessierten, fast uneingeschränkt 
angeboten wurden, wurden die Therapie-
formen IVF und ICSI mit Spendersamen, 
die mit dem erhöhten Risiko einer Hos-
pitalisierung (z. B. infolge eines ova-
riellen Überstimulationssyndrom oder 
Blutungskomplikationen nach Follikel-
punktion) eingehen, überwiegend nicht 
mehr oder nur reduziert angeboten.

Insemination mit Spendersamen (AID) 
wurden ebenso wie Kryoembryotrans-
fers insgesamt am wenigsten angeboten. 
Grund hierfür könnte sein, dass bei den 
Kryoembryotransfers mit Spendersamen 
eine Verschiebung des Transfers auf 
einen späteren Zeitpunkt in der Re-
gel nicht mit einer Reduzierung der 
Schwangerschaftschance verbunden ist. 
Die IVF-Behandlung mit Spendersamen 
wurde von fast der Hälfte der Zentren 

Abbildung 1: Auswirkungen von COVID-19 auf das Angebot von Erstgesprächen und Therapieformen mit 
Spendersamen.
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im Vergleich zu AID und Kryoembryo-
transfer am häufigsten uneingeschränkt 
angeboten. Möglicherweise beruht dies 
darauf, dass sich mehr Paare nach ärzt-
licher Aufklärung dafür entschieden, die 
geringen Risiken COVID-19-bedingter 
Komplikationen einer IVF-Behandlung 
und einer möglichen Schwangerschaft 
eher in Kauf zu nehmen, als eine verrin-
gerte Schwangerschaftschance aufgrund 
des höheren Lebensalters der Frau bei 
Behandlung nach Ende der Pandemie.

Zeitdauer des eingeschränkten 
Behandlungsangebotes in den 
Zentren
Die Zeitdauer des eingeschränkten An-
gebotes für Spendersamenbehandlungen 
variierte in den befragten Zentren zwi-
schen 3 und 8 Wochen. Die meisten Zen-
tren (70 %) hatten ihre Behandlungen 

für 4–5 Wochen reduziert oder gar nicht 
angeboten (Abb. 2).

Kurzarbeit in den Zentren mit 
Spendersamenbehandlung
Im Zeitraum 14.03.2020 bis 30.06.2020 
hatten 54 % der Zentren alle Mitarbei-
ter voll beschäftigt, 31 % der Zentren 
hatten Kurzarbeit angemeldet, 15 % 
haben keine Angaben hierzu gemacht. 
Die Zeitdauer der Kurzarbeit variierte in 
den Zentren zwischen 4 bis 10 Wochen, 
in einem Zentrum wurden einzelne Mit-
glieder der Belegschaft bis zu 12 Wochen 
in Kurzarbeit beschäftigt.

Rückgang der Sprechstunden-
auslastung in den Zentren mit 
Spendersamenbehandlung
Alle reproduktionsmedizinischen Zen-
tren mit Spendersamenbehandlung, die 

ihr Leistungsangebot über den gesamten 
Zeitraum nicht eingeschränkt hatten, 
wurden zu dem maximlen Rückgang 
ihrer Sprechstundenauslastung zum 
Höhepunkt der ersten Coronawelle be-
fragt. Dabei gaben 44 % der Zentren an, 
dass sich die Sprechstundenauslastung 
maximal um 30–40 % vermindert habe 
(Abb. 3).

Die meisten Zentren gaben zunächst 
einen starken Rückgang der Sprechstun-
denauslastung, vor allen in den ersten 4 
Wochen der Pandemie von Mitte März 
bis etwa Mitte April, an. Allerdings 
bemerkten nicht wenige Zentren einen 
eher geringen Rückgang der Sprechstun-
denauslastung, der auch rasch wieder 
kompensiert wurde.  Dies wurde darauf 
zurückgeführt, dass zwar ein Teil der 
Patientinnen wegen der COVID-19-Pan-
demie Behandlungen verschob, ein an-
derer Teil, wie z. B. Lehrerinnen oder im 
Homeoffice tätige Frauen, dafür aber die 
freien Valenzen umso intensiver für die 
Kinderwunschbehandlung nutzte.

In den folgenden Wochen bis Ende Juni 
war es dann in den meisten Zentren, die 
zunächst einen hohen Patientenrückgang 
zu verzeichnen hatten, zu einer Kompen-
sation mit teilweise überdurchschnittli-
cher Auslastung durch den Nachholeffekt 
der Paare gekommen. Die befragten 
Zentren sahen den anfänglichen Rück-
gang der Nachfrage nach Spendersamen
behandlungen vor allem in der Angst 
der Patientinnen begründet, sich beim 
Zentrumsbesuch mit COVID-19 zu in-
fizieren oder infolge einer möglichen 
Infektion während der Schwangerschaft 
Komplikationen zu erleiden. Andere 
Gründe, wie beispielsweise Unsicherhei-
ten der Patientinnen, beim Praxisbesuch 
gegen Ausgangsbeschränkungen zu ver-
stoßen, Ängste vor einer wirtschaftlichen 
Krise mit Verschlechterung der eigenen 
wirtschaftlichen Situation oder Sorge 
um den Verlust des Arbeitsplatzes infol-
ge der Pandemie spielten dagegen kaum 
eine Rolle.

	� Vergleich der Behand-
lungszahlen bei Spender-
samentherapien im 
Coronajahr März bis Juni 
2020 mit 2019

Zusammenfassend können für Aus-
wirkungen der erste Phase der Corona-

Abbildung 2: Auswirkungen von COVID-19 auf das Behandlungsangebot für Spendersamenbehandlungen 
in den Zentren.

Abbildung 3: Rückgang der 
Sprechstundenauslastung im 
Zeitraum 15.03.2020 bis 30.06. 
2020 für Spendersamenbehand-
lungen in den Zentren.
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Pandemie folgende Aussagen getroffen 
werden (Abb. 4): Die Anzahl der Erst-
gespräche mit neuen Patienten ist in den 
meisten Praxen in den ersten 3,5 Monaten 
der Pandemie 2020 im Vergleich zu 2019 
annähernd gleich geblieben. Gründe 
hierfür sind möglicherweise, dass freie 
Kapizitäten infolge eines eingeschränk-
ten Therapieangbotes verstärkt für Erst-
gespräche genutzt werden konnten und 
dass nach Lockerung des Lockdown 
viele Paare verstärkt wieder die Zentren 
aufsuchten und den Rückgang in den 
ersten Wochen kompensierten. Bei den 
AID-Behandlungen war von März bis 
Juni 2020 insgesamt der stärkste Rück-
gang im Vergleich zu den IVF- und Kryo
embryotransferbehandlungen im Jahr 
2019 zu verzeichnen. Die AID wurde am 

stärksten nur noch eingeschränkt angebo-
ten, möglicherweise haben sich hier aber 
auch die meisten Paare dazu entschie-
den, die Inseminationsbehandlung mit 
Spendersamen in eine risikoärmere Zeit 
zu verschieben. Bei den IVF- und Kryo-
zyklen mit Spendersamen kann vermutet 
werden, dass diese Behandlungen von 
den Zentren weniger stark eingeschränkt 
angeboten wurden (Abb.  5). Der relativ 
hohe Prozentanteil von Mitgliedern, die 
bei dieser Frage keine Angaben gemaht 
haben, ist u. a. darauf zurückzuführen, 
dass einige Teilnehmer an der Befragung 
im Jahr 2019 erst begonnen hatten, ver-
stärkt Spendersamenbehandlungen in 
ihren Einrichtungen zu etablieren und 
somit zu geringe Zahlen hatten, um einen 
Vergleich durchzuführen.

	� Die Auswirkungen von 
COVID-19 auf die Spende-
tätigkeit und das Samen-
banking in Deutschland

Im Arbeitskreis Donogene Insemination 
e.V. sind derzeit 8 größere, langjährig 
etablierte Samenbanken vertreten, die 
seit Längerem in Deutschland aktiv sind. 
Eine weitere Samenbank wurde erst 
2019 gegündet. Von diesen 8 Samenban-
ken nahmen 7 an der Umfrage teil und 
stellten den Fragebogen zur Auswertung 
zur Verfügung.

Zu Beginn der Pandemie in der Phase des 
Lockdowns bestand bei einigen Samen-
bankbetreibern Unsicherheit darüber, ob 
Samenbanken als Gewebeeinrichtung 
geöffnet bleiben konnten, wie beispiels-
weise Blut- oder Thrombozytenspende-
einrichtungen, oder ob diese wie andere 
Gewerbeeinrichtungen, die nicht der Ge-
sundheitsversorgung dienen, zu schlie-
ßen seien. Ebenso war unklar, ob Samen-
spender als Folge der am 22. 03.2020 von 
der Bundesregierung veröffentlichten 
Regelungen zur Beschränkung sozialer 
Kontakte [5] weiterhin Samenbanken für 
die Spendetätigkeit aufsuchen durften.

Ausschluss des Transmissions-
risiko von SARS-CoV-2 durch 
Spendersamenproben auf eine 
Empfängerin
Zu Beginn der Pandemie lagen keine 
wissenschaftlichen Untersuchungen zur 
Klärung der Fragen vor, ob das SARS-
CoV-2-Virus im frischen Ejakulat zum 
Zeitpunkt der Samenspende und nach 
6-monatiger Quarantänelagerung nach-
weisbar ist und ob ein mögliches Infek-
tionsrisiko bei einer Empfängerin von 
Spendersamenproben bestehe, wie dies 
beispielsweise für das HI-, Ebola- oder 
Zika-Virus bekannt ist [6].

Daher war es dem Vorstand des Arbeits-
kreises zu diesem Zeitpunkt nicht mög-
lich, seinen Mitgliedern auf wissenschaft-
lichen Daten beruhende Empfehlungen 
für die Herstellung von Spendersamen-
proben oder die Samenbanktätigkeit all-
gemein zu geben.

Erst ab April 2020 wurden erste Unter-
suchungen veröffentlicht, die sich mit 
der Nachweisbarkeit von SARS-CoV-
2-Virus oder RNA-Partikeln im Ejakulat 
von akut an COVID-19 erkrankten oder 
geheilten Männern beschäftigt hatten. 

Abbildung 5: Auswirkungen von COVID-19 auf das Leistungsangebot der Samenbanken mit phasenweiser 
Einschränkung im Pandemie-Zeitraum 15. März bis 30. Juni 2020.

Abbildung 4: Veränderungen der Behandlungszahlen im Coronajahr 2020 von März bis Juni im Vergleich zu 
März bis Juni 2019.
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In 2 Studien konnte bei symptomatisch 
an COVID-19 erkrankten Männern mit 
positivem PCR-Abstrich nach Abklingen 
der Erkrankung über einen Zeitraum von 
31 Tagen [7] bis zu 75 Tagen [8] nach 
Diagnosestellung kein SARS-CoV-2-Vi-
rus im Ejakulat mittels PCR nachgewie-
sen werden.

Eine andere Studie untersuchte die 
Nachweisbarkeit des SARS-CoV-2-
Virus im Ejakulat in der Inkubations-
zeit und vor allem während der akuten 
symptomatischen Erkrankungsphase von 
COVID-19. Auch hier hatte sich zu kei-
nem Zeitpunkt der Ejakulatuntersuchung 
ein positiver Virusnachweis im Ejakulat 
bei allen 19 untersuchten Männern erge-
ben [9].

Diese Ergebnisse decken sich mit Stu-
dien, die überprüften, ob und zu welchen 
Zeitpunkten einer Infektion mit SARS-
CoV-2 das Virus im Blut von Erkrankten 
nachweisbar war. Ziel der Untersuchun-
gen war es, die Sicherheit von Blutspen-
deprodukten zu prüfen und die Frage zu 
beantworten, ob COVID-19 durch Blut-
produkte übertragen werden kann [10]. 
Hier zeigten mehrere Untersuchungen, 
dass das Virus oder seine Bestandteile 
sehr selten und vor allem ausschließlich 
in der akuten symptomatischen Krank-
heitsphase im Blut oder Körperauschei-
dungen [11] von Patienten nachweis-
bar war. Bei erkrankten Patienten ohne 
Symptome oder bei Genesenen liess sich 
das Virus im Blut zu keinem Zeitpunkt 
nachweisen.

Da sowohl bei der Blutspende als auch 
bei der Samenspende akut erkrankte 
Personen von der Spendetätigkeit aus-
geschlossen sind und bei symtomfreien 
oder geheilten Personen kein SARS-
CoV-2 in Blut oder Sperma nachgewie-
sen wurde, kann davon ausgegangen 
werden, dass das Risiko einer COVID-
19-Infektion der Empfängerin als Folge 
einer Übertragung von Spendersamen-
proben vernachlässigbar ist. Darüber hi-
naus liegen bislang keine Daten vor, die 
darauf hinweisen, das COVID-19 sexuell 
übertragen werden kann.

Auch eine theoretisch mögliche, direkte 
Infektion einzelner Spermien erscheint 
unwahrscheinlich, da auf Spermien im 
Gegensatz zu anderm Zellen des Ho-
dengewebes bislang keine hACE2-Re-
zeptoren nachgewiesen wurden. Dieser 

Rezeptortyp gilt als Eintrittspforte für 
das SARS-CoV-2-Virus [12].

Aus diesem Grund schlossen sowohl 
ECDC (European Center for Disease 
Prevention and Control), FDA (U.S. 
Food and Drug Administration) und auch 
das deutsche Paul-Ehrlich-Institut die 
Herstellung von Spendersamenproben 
während der Pandemie nicht generell aus 
[13–15]. Nach deren Empfehlungen soll-
ten akut an COVID-19 erkrankte Spen-
der und solche, die innerhalb der letzten 
14 Tage Kontakt zu einer an COVID-19 
erkrankten Person hatten, nicht zur Sa-
menspende zugelassen werden.

Spender, die selbst erkrankt waren, soll-
ten frühestens 14 Tage nach dem letzten 
negativen PCR-Rachenabstrich oder 4 
Wochen nach Abklingen der Symptome 
spenden.

Diese Empfehlungen wurden von den be-
fragten Deutschen Samenbanken bei der 
Herstellung von Spendersamenproben 
während der Pandemie berücksichtigt, 
eine Samenbank gab an, zusätzlich bei al-
len aktiven Samenspendern seit Mai 2020 
PCR-Rachenabstriche abzunehmen.

	� Einschränkung der Akti
vitäten in den Samenban-
ken

In der Zeit vom 15. März bis 30. Juni 
2020 hatten 57 % der befragten Samen-
banken die Herstellung und Einlagerung 
von Spendersamenproben aufgrund 
eigener Entscheidungen zeitweise ein-
geschränkt. Eine Samenbank hatte ihren 
Betrieb in diesem Zeitraum komplett ein-
gestellt, als Grund wurde vom Betreiber 
angegeben, dass die Auswirkungen von 
COVID-19 auf Abortrate und Schwan-
gerschaftsoutcome zu diesem Zeitpunkt 
nicht absehbar gewesen seien. 29 % der 
Samenbanken hatten ihre Tätigkeit in 
vollem Umfang aufrecht erhalten.

37 % der Samenbanken, die die Einla-
gerung von Spendersamenproben ein-
geschränkt oder ganz eingestellt hatten, 
gaben als Hauptgrund den Schutz der 
Ärzte und Mitarbeiter vor einer Infektion 
mit COVID-19 durch infektiöse, nicht 
symptomatische Samenspender an. 27 
% trafen ihre Entscheidung aufgrund der 
Empfehlung von Fachgesellschaften und 
der Befürchtung, juristisch angreifbar zu 
sein im Falle von COVID-19-bedingten 

Komplikationen bei mit Spendersamen 
behandelten Empfängerinnen oder deren 
Kindern nach Verwendung von nach-
weislich mit SARS-CoV-2 kontaminier-
ten Spendersamenproben.

Quarantäne-bedingte Ausfälle von Mit-
arbeitern, Lieferengpässe von Desinfek-
tionsmitteln und Verbrauchsmaterialien 
oder eine verminderte Bereitschaft der 
Samenspender zur Spendetätigkeit auf-
grund von Ausgangsbeschränkungen 
oder der Befürchtung, sich selbst mit 
SARS-CoV-2 während des Kontaktes 
mit Mitarbeitern der Samenbank zu infi-
zieren, wurde von den befragten Samen-
banksbetreibern nicht angegeben.

Zeitweise Einschränkungen 
des Leistungsangebotes der 
Samenbanken
Die in den Samenbanken durchgeführ-
ten Tätigkeiten sind ärztliche Erst- und 
Aufklärungsgespräche mit geeigneten 
Spenderkandidaten, körperliche Unter-
suchungen auf Spendetauglichkeit mit 
bakteriologischer Abstrichentnahme 
und Zwischenuntersuchung, infektions-
serologische Untersuchungen, Spermio-
grammanalyse und Gewinnung, Her-
stellung und Kryokonservierung von 
Spendersamenproben sowie die Abgabe 
und der Versand von ausgewählten kryo-
konservierten Spendersamenproben an 
das Kinderwunschzentrum, in dem sich 
die Empfängerin einer Spendersamenbe-
handlung unterzieht.

Der Versand von Spendersamenproben 
an Kinderwunschzentren wurde von 
den Samenbanken am wenigsten einge-
schränkt (71 %), was nicht verwundert, 
da es sich hierbei um einen Prozess han-
delt, bei dem kaum Kontakte zu poten-
tiell infektiösen Personen auftreten.

Samenspenden mit anschließender Ein-
lagerung, körperliche Untersuchungen 
der Spender sowie Blutentnahmen für 
Serologieuntersuchungen wurden von 
57 % der Samenbanken am häufigsten 
zeitweise nicht mehr angeboten, auch 
Erstgespräch mit potentiellen Samen-
spendekandidaten wurden nicht mehr 
angeboten (42 %) und auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben (Abb. 5).

Kurzarbeit hatten 4 der 7 befragten Sa-
menbanken angemeldet, eine Samen-
bank über 5 Wochen, 2 über 6 Wochen 
und eine über 10 Wochen.
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Wurden die Menge der von den Samen-
banken erbrachten Leistungen im Zeit-
raum der ersten Pandemiewelle von März 
bis Juni 2020 mit dem gleichen Zeitraum 
des Vorjahres 2019 verglichen, so gaben 
57 % der Samenbanken an, dass die An-
zahl der Erstspender über den gesamten 
untersuchten Zeitraum von 3,5 Monaten 
gleich geblieben sei. 14 % hatten einen 
Rückgang der Erstspender um 10 % zu 
verzeichen, 29 % konnten keine Anga-
ben hierzu machen.

Tatsächlich war zu Beginn der Pandemie 
bei den Samenspendern ein ähnlicher Ef-
fekt zu beobachten wie bei den (bereits 
oben beschriebenen) Kinderwunsch-
paaren. Anfängliche Rückgänge der 
Spendebereitschaft im März und Anfang 
April wurden größtenteils bis Ende Juni 
nach Stabilisierung der Infektionslage-
auf niedrigerem Niveau und Lockerun-

gen der getroffenen Maßnahmen wieder 
kompensiert.

Demnach sind die Angaben von 57 % 
der Samenbanken plausibel, dass auch 
die Anzahl der hergestellten und einge-
lagerten Samenperoben über den Beob-
achtungszeitraum 2020 insgesamt weitge-
hend ähnlich geblieben sei im Vergleich zu 
2019. 43 % gaben einen Rückgang an oder 
konnten keine Angaben hierzu machen.

Die Versandvorgänge und damit die Nach-
frage von Spendersamenproben war bei 
42 % der Samenbanken ebenfalls gleich 
geblieben im Coronazeitrraum 2020 ver-
glichen mit 2019. Nur 29 % der befragten 
Einrichtungen gaben an, hier einen Rück-
gang um 15 % verzeichnet zu haben.

Insgesamt sind diese Beobachtung damit 
zu erklären, dass ein Großteil der Be-

handlungen, die von den Patienten zu 
Beginn der Pandemie in den ersten 6–8 
Wochen ab 15. März nicht durchgeführt 
oder von den Kinderwunschzentren oder 
Samenbanken nicht angeboten wurden, 
in der späteren Phase mit den Locke-
rungen der Kontaktbeschränkungen und 
teilweiser Normalisierung der Tätigkei-
ten in den Kinderwunschzentren und Sa-
menbanken wieder kompensiert wurden.
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